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verankert. Erst neun Jahre später, im Juli 1958, trat das erste Ge-
setz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem 
Gebiet des bürgerlichen Rechts in Kraft, das einen ersten Schritt in 
Richtung Durchsetzung der Gleichberechtigung zwischen Mann 
und Frau ermöglichte. Allerdings hat bis heute das Bundesverfas-
sungsgericht in seinen Urteilen immer wieder Verstöße gegen 
den Gleichberechtigungsansatz festgestellt und vom Gesetzge-
ber entsprechende Änderungen verlangt. Dank seiner Veranke-
rung im Grundgesetz hat jedoch der Gleichberechtigungsansatz 
den Rang einer Verfassungsnorm. Wenn also dagegen verstoßen 
wird, kann eine Verfassungsbeschwerde eingereicht werden. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, dass Kinderrechte ebenso Verfassungs-
normen werden.

Falken: Das sehen wohl nicht alle so, sonst wären die Kinder-
rechte doch schon längst im Grundgesetz verankert?

Peschel-Gutzeit: Zur Verzögerung der Aufnahme des Kin-
deswohlansatzes als Verfassungsnorm trägt auch der massive 
Widerstand vieler Abgeordneten bei. Deren Hauptargument ge-
gen eine Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz liegt in der 
dadurch erzeugten Privilegierung einer besonderen Gruppe von 
Menschen – hier Kinder und Jugendliche – gegenüber dem Rest 
der Gesellschaft. Dies, so behaupten sie, hätte zur Konsequenz, 
dass weitere Gesellschaftsgruppen ebenso eine Aufnahme ihrer 
besonderen Rechte ins Grundgesetz verlangen würden. Darüber 
hinaus wird argumentiert, dass Erwachsenen durch die Veran-
kerung der Kinderrechte im Grundgesetz Rechte abgesprochen 
werden.

Falken: Haben diese kritischen Stimmen denn Recht?

Peschel-Gutzeit: Das stimmt so nicht: Kinder sind keine klei-
nen Erwachsenen. Im Grundgesetz werden sie daher nicht in ei-
nen Gegensatz zu Erwachsenen gestellt. Kinder sind Menschen 
in einer besonderen Lebensphase, die besondere Rechte brauchen. 
Daher hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung 
im Juli 1968 erkannt, dass auch Kinder Träger eigener Rechte sind. 
Im Grunde verzögert sich die verfassungsrechtliche Verankerung 
des Kindeswohlansatzes auch, weil dies eine Machtteilung mit 
sich bringen würde. Niemand gibt freiwillig Macht ab.
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Falken: Was würde die Verankerung der Kinderrechte im Grund-
gesetz in Deutschland ändern?

Peschel-Gutzeit: Eine Verfassungsänderung, die zur Folge die 
Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz hätte, würde alleine 
nichts ändern. Aber das politische Klima würde sich ändern und 
dadurch allmählich auch die Gesellschaft. Denn die Funktion ei-
ner Verfassung liegt in der „politischen Hygiene“, die sie erzeugt: 
wie gestalte ich durch eine Verfassung eine freiheitliche demo-
kratische Gesellschaft, in der alle Gruppen ein Miteinander erle-
ben, das nach den demokratischen Prinzipien funktionieren soll? 
Welche besonderen Voraussetzungen müssen erfüllt werden? Die 
Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz wäre somit ein Be-
kenntnis zu mehr Demokratie.

I n t e r v i e w
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Zur Person:
Heinz Hilgers ist seit 1993 Präsident des Deutschen Kin-
derschutzbundes e.V. (DKSB), ehemaliger Bürgermeister 
der Stadt Dormagen und war von 1989 bis 1994 Mitglied 
des Landtages von Nordrhein-Westfalen. 

SJD - Die Falken: Herr Hilgers, angenommen die Kinderrechte wür-
den mit umfassenden Schutz-, Förderungs- und Beteiligungsrech-
ten in das Grundgesetz aufgenommen werden. Wie würde sich 
das Gebot der vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls bei 
allen Kindern betreffenden Entscheidungen auf andere Rechtsbe-
reiche auswirken?

Hilgers: Durch den Vorrang des Kindeswohls würden Ver-
besserungen in der Rechts- und Verwaltungspraxis eintreten, 
eine andere Dynamik würde sich entwickeln, die Fortschritte in 
der Verwirklichung dieser Rechtsansprüche beschleunigen wür-
de. Beispielsweise würde die vorrangige Berücksichtigung des 
Kindeswohls eine neue verfassungsrechtlich geschützte Abwä-
gungssituation zwischen den Grundrechten mit sich bringen. So 
würden etwa im Baugesetzbuch Änderungen eintreten, die das 
Bauleitplanverfahren betreffen. Im Falle des Baus eines neuen 
Kindergartens müsste nun das Recht auf Bildung der Kinder und 
Jugendliche gegenüber dem Eigentumsrecht eines Nachbars ab-
gewogen werden.

Falken: Was heißt das dann in der Praxis?

Hilgers: In der Praxis bedeutet dies, dass ein Kindergarten 
beispielsweise nicht mehr so einfach aus dem allgemeinen Wohn-
gebiet verbannt werden könnte. Durch die Aufnahme der Kinder-
rechte ins Grundgesetz würde aber das Recht auf soziale Sicherheit 
zum eigenständigen Anspruch der Kinder werden. Dies würde die 
Einführung einer Kindergrundsicherung statt Sozialgeld nach SGB II 
(Hartz IV) verfassungsrechtlich untermauern. 

Heinz Hilgers

Interview mit Heinz Hilgers
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Falken: Nach welchen juristischen Kriterien erfolgt eine vorran-
gige Berücksichtigung des Kindeswohls bei allen Kindern und 
Jugendlichen betreffenden Entscheidungen?

Hilgers: Dies müsste im „besten Interesse des Kindes“ ge-
schehen, gemäß der englischen Formulierung in Artikel 3 der 
UN-Kinderrechtskonvention „the best interest of the child shall be 
a primary consideration“. Dies bedeutet, dass das Kind entspre-
chend seines Alters an den Entscheidungen, die es betreffen, 
beteiligt sein sollte. Im Ergebnis wäre eine vorrangige Berück-
sichtigung des Kindeswohls gewährleistet, wenn elementare 
Rechte des Kindes nach der UN-Kinderrechtskonvention, das 
heißt, soziale Sicherheit, bestmögliche Gesundheitsversorgung, 
Recht auf Bildung und Partizipation garantiert sind.

Falken: Welche finanziellen Folgen könnte die Verankerung der 
Kinderrechte im Grundgesetz beispielsweise durch die Um-
setzung des Rechts auf Bildung nach sich ziehen?

Hilgers: Das in der UN-Kinderrechtskonvention garantier-
te Recht auf Bildung für Kinder und Jugendliche setzt eine kos-
tenfreie Bildung voraus. Von den Bundesländern wäre dies dann 
entsprechend für Schulen und Universitäten zu gewährleisten. 
Die Kommunen müssten das Recht auf kostenfreie Bildung in 
den Kindertagesstätten garantieren. Im Kinder- und Jugendhil-
fegesetz wäre ein Rechtsanspruch auf frühe Förderung eine lo-
gische Folge.

I n t e r v i e w
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Zur Person:
Daniela Gruber-Pruner arbeitet für das Pädagogische 
Büro der Österreichischen Kinderfreunde Bundesorganisati-
on. Sie studierte Pädagogik sowie Sonder- und Heilpädago-
gik und ist Mitglied im Leitungsteam des Netzwerks Kinder-
rechte Österreich. 

SJD - Die Falken: Frau Gruber-Pruner, am 20. Januar 2011 hat 
Österreich die Kinderrechte in die Verfassung aufgenommen. 
Wie haben sie das gefeiert?

Daniela Gruber-Pruner: Wir haben uns schlussendlich dafür 
entschieden, nicht zu feiern … weil die Art und Weise, wie die Kin-
derrechte in den Verfassungsrang aufgenommen wurden, nicht 
akzeptabel war UND weil vor allem das Ergebnis keinen Anlass 
zum Feiern gibt.

Es wurden nur diejenigen Artikel aus der Kinderrechtekonven-
tion herausgepickt, deren Umsetzung aus Sicht der Regierung 
keinen Handlungsbedarf mit sich bringen und keine Kosten 
verursachen. Wichtige Themen wie das Recht auf Bildung, das 
Recht auf Gesundheit, das Recht auf Freizeit und andere wur-
den einfach ignoriert. Und schlimmer noch: es wurde verfas-
sungsrechtlich festgeschrieben, dass asylsuchende Kinder und 
Flüchtlingskinder im Zweifelsfall von bestimmten Rechten aus-
genommen werden können. Das ist für uns inakzeptabel!

Falken: Wenn auch nicht im vollen Umfang – die Kinderrechte 
haben nun in Österreich Verfassungsrang. Wie hat sich das auf 
die konkrete Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen 
ausgewirkt?

Gruber-Pruner: Wir in Österreich würden spontan sagen: 
Goa ned (= gar nicht). Es gibt – obwohl auf Drängen des Kinder-
rechte Netzwerks Österreich von politischer Seite im Vorfeld der 
Verfassungsverankerung versprochen – bislang noch keine Maß-
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nahmen, dieses Bundesverfassungsgesetz [B-VG] mit Leben zu 
erfüllen. Die Vorschläge für ein begleitendes Monitoring zur 
Umsetzung des B-VG Kinderrechte oder die Forderung  nach 
entsprechenden Ressourcen wurden nicht gehört. Unsere 
Erfahrung ist außerdem, dass nach wie vor bei allen Berufs-
gruppen, die von so einem Verfassungsgesetz betroffen sind, 
das Bewusstsein dafür fehlt, was es mit den Kinderrechten auf 
sich hat. Geschweige denn, dass Kinder und Jugendliche sel-
ber genügend Möglichkeiten hätten, bei Verstößen gegen ihre 
Rechte juristische Mittel zu ergreifen.

Falken: Was muss getan werden, um die Kinderrechte in Öster-
reich weiter zu stärken?

Gruber-Pruner: Als Österreichische Kinderfreunde haben 
wir bereits im Frühjahr 2011 eine Fachtagung veranstaltet, um 
genau diese Fragen mit den AkteurInnen der österreichischen 
Kinderrechte-Szene zu beraten. In folgenden Bereichen sehen wir 
Ansatzpunkte:

Es braucht nach wie vor mehr Bewusstseinsbildung in Sachen 
Kinderrechte bei allen Berufsgruppen, die mit Kindern und Ju-
gendlichen zu tun haben. Es wäre darüber hinaus spannend, 
erste Musterprozesse in Sachen Kinderrechte-Verstöße zu füh-
ren, um mit eventuellen RichterInnen-Urteilen die Brisanz des 
Themas zu erhöhen. Wir fordern als Kinderfreunde außerdem 
eine Kinderrechte-Million von der Regierung – ohne mehr Res-
sourcen für Kinderrechte-Projekte können keine neuen Initiati-
ven gestartet werden.

Den gesamten Forderungskatalog der Kinderfreunde kann man 
unter: www.kinderfreunde.at/kinderrechte nachlesen.

Falken: Viele ExpertInnen in Deutschland gehen davon aus, dass in 
absehbarer Zeit die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen 
werden. Worauf müssen wir achten, wenn es soweit sein wird?

Gruber-Pruner: Als Kinderrechte Netzwerk Österreich war 
in jeder Phase des Prozesses zur Aufnahme der Kinderrechte in 
die Verfassung unsere Devise: Kinderrechte sind unteilbar! Es ist 
wichtig, dass ALLE Kinderrechte in der Verfassung berücksichtigt 
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werden, denn viele PolitikerInnen sind unserer Erfahrung nach 
noch immer der Meinung, dass in Staaten wie Österreich oder 
Deutschland die Kinderrechte ja sowieso schon umgesetzt sind.

Es macht also absolut Sinn, in diesen Kreisen so viel als möglich 
zu informieren und Bewusstseinsbildung zu betreiben, damit 
diese historische Chance nicht mit einer Alibi-Aktion abgetan 
wird. Kinderrechte dürfen nicht zum Spielball der Politik werden.



12	 Für ihre Teilnahme an der Simulation möchte ich mich bei Tim, Steven, Marcel, Kolja, Freya, Felix, 
Lisa, Sarah, Isabelle, Philippe, Enrico, Marie Sharon, Nico sowie Andreas und Uwe herzlich bedanken!
13	 Die Fragestellung wurde vor dem Hintergrund des sogenannten „Bildungs- und Teilhabe-
paketes“ der Bundesregierung entwickelt. Nach heftigen Diskussionen wurde dieses im Jahr 
2011 eingeführt.
14	 s. insb. Kinder- und Jugendarmut in Frankfurt, Frankfurter Jugendring, Januar 2010; Konzept 
zur Sicherung des Existenzminimums junger Menschen, Deutscher Paritätischer Wohlfahrts

Was muss sich aus Sicht von Jugendlichen ändern, um die Möglich-
keiten für Bildung und gesellschaftliche Teilhabe zu verbessern?

Die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz würde un-
sere Gesellschaft nicht auf einen Schlag kindgerecht machen. 
Es wäre jedoch ein Paradigmenwechsel hin zur Verbesserung der 
Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen. 

Was sich nach der Aufnahme von Kinderrechten ins Grundge-
setz konkret ändern müsste, um die dann neu gewonnenen 
Rechte in der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen 
umzusetzen, untersuchte eine Jugendgruppe der Falken12 aus 
Berlin-Neukölln in einer sogenannten Simulation. Im Mittel-
punkt stand dabei die Frage, welchen Einfluss bestimmte Fak-
toren auf die Möglichkeit zu guter Bildung und sozialer Teilhabe 
von Kindern und Jugendlichen ausüben.13

Methode: Simulation

Dazu wurde die Gruppe gebeten, den Einfluss verschiedener Fak-
toren einzuschätzen, die in der Forschung und/oder in politi-
schen Debatten als Lösungswege zu besserer Bildung und mehr 
Teilhabe gesehen werden.14 Im Einzelnen waren dies:

Familienprofil (Familienstand, Anzahl der Kinder)

gutes Familieneinkommen (ein Einkommen gilt dann als 
„gut“, wenn die Familie damit einen durchschnittlichen Lebens-
standard sichern kann)
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gute Beschäftigungsqualität der Eltern (qualifizierte Tätig-
keit, gute Bezahlung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf)

gute Bildungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche 
(hohe Qualität des Unterrichts, einfache Wechselmöglich-
keiten zwischen Schulformen, Bildungsmöglichkeiten un-
abhängig vom sozialen Hintergrund)

gesicherte Teilnahme am sozialen Austausch (Sport-, 
Kultur- und Freizeitangebote ohne finanzielle Hürden)

Systemfinanzierung (Staatsausgaben orientieren sich am 
Kindeswohl, Transferleistungen für Kinder werden unabhän-
gig vom Einkommen der Eltern gezahlt)

In Kleingruppen schätzten die dreizehn SimulationsteilnehmerIn-
nen die Einflüsse jeder Variable auf jede andere ein. Dabei stellten 
sie sich immer wieder dieselbe Frage: Wenn ich Element A verände-
re, wie stark verändert sich dann – ganz gleich in welcher Richtung – 
durch direkte Einwirkung von A das Element B? Zum Beispiel: Wie 
wirkt sich ein verändertes Familienprofil auf das gute Familien-
einkommen aus? Die Wirkungsintensität wurde dabei in „hoch“, 
„mittel“, „niedrig“ und „keine“ kategorisiert.

Beschreibung der Simulationsmethode nach dem Ansatz von 
Frédéric Vester:

Für die Analyse von Zusammenhängen hat F. Vester, Biologe 
und Kybernetikforscher, eine Vorgehensweise entwickelt, die 
auf Beobachtungen in der Natur basiert. Organismen seien 
Systeme „aus mehreren verschiedenen Teilen (Organen), die in 
einer bestimmten dynamischen Ordnung zueinander stehen“. 
In diese Ordnung könne man nicht eingreifen, ohne dass sich 
die Beziehung aller Teile zueinander und damit der Gesamt-
charakter des Systems ändern würden.17 Die Systemanalyse 
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17	 Frédéric Vester: Die Kunst vernetzt zu denken – Ideen und Werkzeuge für einen neuen 
Umgang mit Komplexität, 1999, S. 25.



beginnt daher mit einer von F. Vester speziell entwickelten 
Methodik der Datensammlung und des Datenscreenings. Mit-
hilfe einer einfachen Einflussmatrix – des von ihm so genann-
ten Papiercomputers – können anschließend die Beziehungen 
zwischen den zuvor gefundenen Faktoren/Variablen des Sys-
tems hinterfragt werden. Im Papiercomputer werden die un-
terschiedlichen Wirkungen der Einflussgrößen im System aus 
ihrer Position im gegenseitigen Kräftespiel abgeschätzt und 
dadurch der Wirkungsgrad der jeweiligen Faktoren berechnet. 
Welche Variablen verleihen dem System eine gewisse Trägheit, 
die unter Umständen auch stärkere Veränderungen auffängt? 
Welche Komponenten können das System verändern? Wo und 
in welcher Weise kann und soll ein Eingriff in eine Variable im 
Umgang mit dem betrachteten System eingesetzt werden?

Ergebnisse

In der Simulation identifizierten die teilnehmenden Jugend-
lichen den Faktor „Beschäftigungsqualität der Eltern“ als wich-
tigste Einflussgröße. Dies bedeutet, die Chancen auf gute Bildung 
und soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen sind in ho-
hem Maße abhängig von der Beschäftigungsqualität der Eltern. 
Anders ausgedrückt: Wer Kinder und Jugendliche nachhaltig för-
dern will, muss Arbeitsmarktpolitik konsequent mitdenken! 

Ebenfalls bedeutsam ist die „Bildungsqualität“ von Kindern und 
Jugendlichen. Dieser Faktor übt einen starken Einfluss auf andere 
Faktoren aus, wird aber auch am stärksten von anderen Fakto-
ren beeinflusst. Eine Verbesserung der Bildungsqualität könnte 
somit als Initialzündung wirken, um Veränderungen im System 
überhaupt erst in Gang zu bringen.

Überraschend ist, dass den Faktoren „Familieneinkommen“ 
und „Systemfinanzierung“ in dieser Simulation eine reaktive 
Wirkung zugeschrieben wird. Entgegen der üblichen Annahme 
wird hier lediglich ein leichter Einfluss von Familieneinkom-
men und Systemfinanzierung auf Bildung und gesellschaftli-
che Teilhabe erkennbar. Umgekehrt würden sich jedoch eine 
gute (Aus-)Bildung und bessere Teilhabemöglichkeiten positiv 
auf das Familieneinkommen und in der Folge (durch daraus 
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resultierende höhere Steuereinnahmen) auch auf die Systemfi-
nanzierung auswirken.

Fazit

Durch die Simulation wurde die enge Verzahnung der Inter-
essenbereiche von Kindern und Jugendlichen mit denen von 
Erwachsenen deutlich. Dies zeigt: Für wirksame Verbesserun-
gen der Lebenssituation von  Kindern und Jugendlichen (hier 
untersucht in den Bereichen Bildung und gesellschaftliche 
Teilhabe) müssen die Lebensbedingungen von Erwachsenen in 
bestimmten Bereichen den Wünschen und Bedürfnissen von 
jungen Menschen angepasst werden. Dazu könnte die Auf-
nahme von Kinderrechten ins Grundgesetz einen erheblichen 
Beitrag leisten.
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Sozialistische Jugend Deutschlands - 
Die Falken

Wir über uns

Mitbestimmung und Selbstorganisation

Die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken ist ein freiwil-
liger Zusammenschluss von Kindern und Jugendlichen. Mit den 
Falken können Kinder und Jugendliche Mitbestimmung und Selb-
storganisation erleben, ins Zeltlager fahren, politisch aktiv werden 
oder sich als Freiwillige in der Gruppenarbeit engagieren. Ein wich-
tiger Aspekt ist die Internationale Begegnung mit Partnerorgani-
sationen in der ganzen Welt. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in 
der kein Mensch aufgrund sozialer Klasse, Geschlecht, Herkunft, 
Behinderung oder sexueller Orientierung benachteiligt wird und 
treten ein gegen jegliche Form von Diskriminierung, Unterdrü-
ckung und Benachteiligung.

Mehr Demokratie

Wir treten ein für mehr Demokratie, soziale Gerechtigkeit, 
Chancengleichheit und eine grundlegende Veränderung der 
bestehenden Gesellschaft. Als Verband mit einer über 100-jäh-
rigen Geschichte haben wir gelernt, daß wir unsere Interessen 
selbst in die Hand nehmen müssen. Wir wissen, dass nur eine 
grundlegende Veränderung der bestehenden Gesellschaft zur 
Durchsetzung von Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit und Selbst-
bestimmung für alle Menschen führen kann.

www.wir-falken.de     www.fuer-kinderrechte.de

W i r  ü b e r  u n s




